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Straße
PLZ Ort
Ablehnung der Änderung der Lohnsteueranmeldung …vom… für X-GmbH
St.-Nr.: .../hier: Aufwendungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes seiner Arbeitnehmer - § 3 Nr. 34 EStG
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Bescheid lege ich hiermit form- und fristgerecht Einspruch ein und beantrage im Namen und in Vollmacht der Einspruchsführerin, 

die Lohnsteueranmeldung für … dahingehend zu ändern, die auf das Gesundheitstraining entfallende Lohnsteuer für den Monat … auf 0 € zu reduzieren.    

Begründung:
Die angefochtene Anlehnung der Änderung der Lohnsteueranmeldung ist rechtswidrig und verletzt die Einspruchsführerin in ihren Rechten.

Die Einspruchsführerin bietet ihren aktiven Arbeitnehmern ein Gesundheitskonzept bestehend aus mehreren Modulen, u.a. dem vorliegend streitgegenständlichen „Gesundheitstraining“, an. Dabei handelt es sich um eine mehrwöchige Kur mit dem Ziel, den Teilnehmenden im Rahmen einer aktiven Selbstvorsorge durch theoretische und praktische Einheiten einen gesunden Lebensstil näherzubringen, basierend auf den Elementen „Bewegungsförderung“, „gesunde Ernährung“ und „psychische Gesundheit“. 

Entgegen der von Ihnen vertretenen Auffassung liegt die Übernahme der Kosten für das Gesundheitstraining weit überwiegend im eigenbetrieblichen Interesse der Einspruchsführerin. Die Teilnahme von Arbeitnehmern der Einspruchsführerin an mehrwöchigen „Gesundheitstrainings“ ist daher nicht als Zuwendung mit Entlohnungscharakter zu qualifizieren. Soweit die Aufwendungen nicht bereits nach § 3 Nr. 34 EStG steuerfrei sind, stellen sie im Ergebnis keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 

Da die streitentscheidende Rechtsfrage aktuell Gegenstand eines beim BFH unter dem Az. VI R 9/25 geführten Revisionsverfahrens ist (Zulassung durch FG; Vorinstanz: FG Nürnberg, Urt. v. 8.5.2025 - 4 K 438/24), gehe ich davon aus, dass das Einspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den BFH zwangsweise ruht (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). 


Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater/-in
